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(Übersetzung)
INTERNATIONALE FREIBORD-KONVENTION 

VON 1966

Die Vertragsregierungen —
Von dem Wunsche geleitet, zum Schutz des menschlichen 

Lebens und des Eigentums auf See einheitliche Grundsätze 
und Regeln hinsichtlich der Grenzen aufzustellen, bis zu denen 
Schiffe in der Auslandfahrt beladen werden dürfen,

In der Erwägung, daß dieses Ziel am besten durch den Ab
schluß einer Konvention erreicht werden kann —

Sind wie folgt übereingekommen:

A r t i k e l  1
Allgemeine Verpflichtung im Rahmen der Konvention

(1) Die Vertragsregierungen, verpflichten sich, den Bestim
mungen dieser Konvention und ihrer Anlagen, die ein Be
standteil derselben sind, Wirksamkeit zu verleihen. Jede 
Bezugnahme auf diese Konvention gilt gleichzeitig als Bezug
nahme auf die Anlagen.

(2) Die Vertragsregierungen verpflichten sich, alle Maßnah
men zu treffen, die zur Durchführung dieser Konvention er
forderlich sein können.

A r t i k e l  2 
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Konvention haben, wenn nicht ausdrück
lich etwas anderes festgelegt ist, die nachstehenden Ausdrücke 
folgende Bedeutung:

(1) Der Ausdruck „Regeln“ bezeichnet die dieser Konvention 
als Anlage beigefügten Regeln.

(2) Der Ausdruck „Verwaltung“ bezeichnet die Regierung 
des Staates, dessen Flagge das Schiff führt.

(3) Der Ausdruck „zugelassen“ bedeutet durch die Verwal
tung zugelassen.

(4) Der Ausdruck „Auslandfahrt“ bezeichnet eine Seereise 
von einem Staat, auf den diese Konvention Anwendung fin
det, nach einem Hafen außerhalb dieses Staates oder umge
kehrt. Hierbei gilt jedes Hoheitsgebiet, für dessen internatio
nale Beziehungen eine Vertragsregierung verantwortlich ist 
oder das der Verwaltung der Vereinten Nationen untersteht, 
als besonderer Staat.

(5) Der Ausdruck „Fischereischiff“ bezeichnet ein Schiff, 
das für den Fang von Fischen, Walen, Seehunden, Walrossen 
oder anderen Lebewesen des Meeres verwendet wird.

(6) Der Ausdruck „neues Schiff“ bezeichnet ein Schiff, des
sen Kiel am oder nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Kon
vention für jede Vertragsregierung gelegt wird oder das sich 
zu diesem Zeitpunkt in einem entsprechenden Bauzustand 
befindet.

(7) Der Ausdruck „vorhandenes Schiff“ bezeichnet ein 
Schiff, das kein neues Schiff ist.

(8) Der Ausdruck „Länge“ bezeichnet 96 % der Gesamtlänge 
in einer Wasserlinie in Höhe von 85 % der kleinsten Seiten
höhe über der Oberkante des Kiels oder die Länge von der 
Vorderkante des Vorstevens bis zur Drehachse des Ruder
schaftes in dieser Wasserlinie, wenn diese Länge größer ist. 
Bei Schiffen, die mit Kielfall gebaut sind, muß die Wasser
linie, in der diese Länge gemessen wird, parallel zur Kon
struktionswasserlinie verlaufen.

A r t i k e l  3 
Allgemeine Bestimmungen

(1) Kein Schiff, auf das diese Konvention Anwendung fin
det, darf nach deren Inkrafttreten zu einer Auslandfahrt in 
See gehen, wenn es nicht nach den Bestimmungen dieser

Konvention besichtigt und mit einer Freibordmarke und 
einem Internationalen Freibordzeugnis (1966) oder gegebenen
falls einem Internationalen Freibord-Ausnahmezeugnis ver
sehen worden ist.

(2) Diese Konvention hindert eine Verwaltung nicht daran, 
einen größeren Freibord als den nach Anlage I bestimmten 
Mindestfreibord zu erteilen.

A r t i k e l  4 
Geltungsbereich

(1) Diese Konvention gilt für:
a) Schiffe, die in Staaten registriert sind, deren Regierun

gen Vertragsregierungen sind;
b) Schiffe, die in Hoheitsgebieten registriert sind, auf die 

diese Konvention nach Artikel 32 erstreckt wird; und
c) nicht registrierte Schiffe, die die Flagge eines Staates 

führen, dessen Regierung Vertragsregierung ist.

(2) Diese Konvention gilt für Schiffe, die in der Ausland
fahrt eingesetzt sind.

(3) Die in Anlage I enthaltenen Regeln gelten insbesondere 
für neue Schiffe.

(4) Vorhandene Schiffe, die den Forderungen der in An
lage I enthaltenen Regeln oder eines Teiles derselben nicht 
voll entsprechen, müssen mindestens die entsprechend gerin
geren Forderungen erfüllen, die die Verwaltung vor Inkraft
treten dieser Konvention an Schiffe in der Auslandfahrt ge
stellt hat; keinesfalls ist eine Vergrößerung des Freibords 
solcher Schiffe erforderlich. Um eine Verringerung des Frei
bords gegenüber dem früher erteilten nutzen zu können, müs
sen vorhandene Schiffe alle Forderungen dieser Konvention 
erfüllen.

(5) Die in Anlage II enthaltenen Regeln gelten für neue und 
vorhandene Schiffe, für die diese Konvention gilt.

A r t i k e l  5
Ausnahmen

(1) Diese Konvention gilt nicht für:
a) Kriegsschiffe;
b) neue Schiffe von weniger als 24 Metern (79 Fuß) Länge;
c) vorhandene Schiffe von weniger als 150 Bruttoregister

tonnen ;
d) nicht gewerblichen Zwecken dienende Vergnügungs

jachten;
e) Fischereischiffe.
(2) Diese Konvention gilt nicht für Schiffe, die ausschließ

lich eingesetzt sind für Fahrten:
a) auf den Großen Seen Nordamerikas und dem Sankt- 

Lorenz-Strom, und zwar innerhalb eines Gebietes, das 
im Osten durch eine vom Kap des Rosiers bis zur West
spitze der Insel Anticosti verlaufende Loxodrome und 
auf der Nordseite dieser Insel durch den Längengrad 
63°W begrenzt wird;

b) - auf dem Kaspischen Meer;
c) auf dem Rio de la Plata, dem Parana und dem Uruguay, 

und zwar innerhalb eines Gebietes, das im Osten durch 
eine von Punta Rasa (Cabo San Antonio), Argentinien, 
nach Punta del Este, Uruguay, verlaufende Loxodrome 
begrenzt wird.

A r t i k e l  6
Befreiungen

(1) Schiffe, die in der Auslandfahrt zwischen benachbarten 
Häfen von zwei oder mehr Staaten verkehren, darf die Ver-


